
Besondere Lernleistung 
 
Die Besondere Lernleistung wird in ihrem inhaltlichen Schwerpunkt einem Referenzfach zu-
geordnet; ein vertieftes fachliches Interesse sollte Voraussetzung sein. 
 
Die Besondere Lernleistung besteht aus:  
-  einer schriftlichen Hausarbeit, die sich aus der Teilnahme an zwei Seminarkursen ergibt 

(Seminararbeit), oder auf einen gewählten Kurs bezieht (kursbezogene Arbeit) oder im 
Rahmen der Teilnahme an einem Wettbewerb (Wettbewerbsarbeit) angefertigt wird und 

-  einem Kolloquium. 
 
Ein Wechsel zur mündlichen Prüfung (5. Prüfungskomponente: Kolloquium) ist letztmalig im 
Zusammenhang mit der Zulassung zum Abitur (Beginn des 4. Semesters) möglich. Ein Wech-
sel kann nur dann erfolgen, wenn ein fünftes Fach viersemestrig und durchgehend in der 11. 
Klasse belegt wurde. 
 
1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 

 
Seminararbeit: 
Seminarkurs                  Seminarkurs 
 

- Wie ein Grundkurs dreistündig und 
eine Klausur 

- Anmeldung bei der Kurswahl und Ab-
sprache mit dem Kursleiter 

- Die Punkte können in den ersten 
Block (Grundkursblock) der Gesamt-
qualifikation eingebracht werden, auch 
ohne letztlich die Besondere Lernleis-
tung einzubringen. 

 
Schriftliche Arbeit  
 

- Abgabe am 
Ende des 3. 
Kurshalb-
jahres 

- Dreifache 
Wertung im 
Abiturblock 

 
Mündliche Prüfung 
(„Verteidigung“) 
 
- einfache Wertung 

im Abiturblock 
- Festlegung des 

Termins vom Prü-
fungsvorsitzenden, 
jedoch nie vor der 
schriftlichen Prü-
fung. 

 Kursbezogene Arbeit 
- Antrag: Beginn des zweiten Semesters 
- Zustimmung des betr. Lehrers im Ein-

vernehmen mit dem Schulleiter 
- Arbeitsaufwand muss den Ergebnissen 

zweier Halbjahreskurse entsprechen; 
wichtig: Dokumentation des Arbeits-
weges 

- Abgabe der Arbeit Ende Dez. 
- Dreifache Wertung im Abiturblock 

 
Mündliche Prüfung 
(„Verteidigung“) 
 

       s.o. 

Wettbewerbsarbeit: 
- Antrag zu Be-

ginn des ersten 
Kurshalbjahres 

- Zustimmung des 
Schulleiters er-
forderlich 

-  Abgabe der Ar-
beit:  Ende Dez 

-  Dreifache Wer-
tung im Abitur-
block. 

 

Mündliche Prüfung 
(„Verteidigung“) 
 
             s.o. 

 
Die endgültige Note der schriftlichen Arbeit wird erst nach Abschluss des  
Kolloquiums festgelegt! 


